
Die Bundesregierung beabsichtigt derzeit nicht, die Berichtspraxis ih-
rer Rüstungsexportberichte um alle erteilten kriegswaffenrechtlichen
Genehmigungen zu ergänzen. Dies könnte ansonsten zu statistischen
Doppelerfassungen in unterschiedlichen Berichtsjahren führen. Die
Bundesregierung berichtet im Übrigen bereits seit Mitte 2014 regel-
mäßig über abschließende Genehmigungsentscheidungen, denen
eine Befassung des Bundessicherheitsrates vorangegangen ist.

5. Abgeordnete
Katja
Keul
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Handelt es sich bei den jüngst vom Bun-
dessicherheitsrat zum Export nach Brasilien
genehmigten Leichtgewichtstorpedos um
Genehmigungsentscheidungen nach dem
KrWaffKontrG oder nach dem AWG, und
wird der Deutsche Bundestag von der Bundes-
regierung über Entscheidungen des Bundessi-
cherheitsrats zu Kriegswaffenexporten bereits
unterrichtet, wenn eine Genehmigung nach
dem KrWaffKontrG erteilt wurde oder erst,
wenn eine Genehmigung nach dem AWG er-
teilt worden ist?

Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig
vom 17. Februar 2015

Bei der Entscheidung zur Lieferung von Leichtgewichtstorpedos
nach Brasilien handelte es sich um einen Genehmigungsantrag nach
dem KrWaffKontrG zur Herstellung und Beförderung zum Zwecke
der Ausfuhr, der inzwischen vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie beschieden wurde. Entsprechend dem Beschluss des
Deutschen Bundestages vom 8. Mai 2014 (Bundestagsdrucksache
18/1334 und Plenarprotokoll 18/33, 2815D) berichtet die Bundes-
regierung über alle abschließenden Ausfuhrgenehmigungsentschei-
dungen für Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter, die im Bun-
dessicherheitsrat getroffen werden.

6. Abgeordnete
Katja
Keul
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Wieso macht die Bundesregierung in ihren
Mitteilungen an den Deutschen Bundestag
über genehmigte Rüstungsexporte keine Anga-
ben über das Auftragsvolumen, obwohl sie
hierzu nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts (BVerfG) verpflichtet ist
(BVerfG-Urteil, Az. 2 BvE 5/11, Rn. 158)?

Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig
vom 17. Februar 2015

Die Vorgehensweise entspricht dem Beschluss des Deutschen Bun-
destages vom 8. Mai 2014. Es handelt sich bei diesen Mitteilungen
nicht um die Beantwortung parlamentarischer Anfragen durch die
Bundesregierung, wie sie Gegenstand des zitierten Bundesverfas-
sungsgerichtsurteils waren.

Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/4044– 11 –


